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Im einzelnen sınd folgende Punkte als Positiva hervorzuheben: Die grund-
sätzlıche Garantie des Religionsunterrichtes allen Söffentlichen un MmMIt Offent-
liıchkeitsrecht ausgestatteten Schulen. Die volle Anerkennung der Zuständigkeit der
Kırche für den Religionsunterricht einschließlich des Inspektionsrechtes. Die Er-
möglıchung der „religiösen Übungen“ 1mM Rahmen der Schule „mindestens 1mM bis-
herigen Umftang:. Dıie Freiheit ZUFT Errichtung katholischer Privatschulen un die
Muß-Bestimmung für die Zuerkennung des Oftentlichkeitsrechtes durchaus
billigen Bedingungen. Dıie Übernahme VO  w 60% des Personalaufwandes der katho-
lischen Privatschulen durch den Staat. Dıie Leistung eines staatlichen Zuschusses
VO  e} Millionen Schilling für die Eınrichtung des katholischen Privatschulwesens
im Burgenland. Die Garantıe der Anbringung des Teuzes 1ın praktisch allen Schul-
raumen.

Die ethische Indikation
Albert Hartmann 5 ]

Be1 den Verhandlungen der Grofßen Strafrechtskommission des Bundesjustiz-
minısteriums wurde das Bedenken geädußert, ob iıcht durch die Aufnahme einer
Bestimmung ber die Schwangerschaftsunterbrechung Aaus ethischer Indikation der
Entwurf eines Strafgesetzbuches belastet un eine weltanschauliche Diskus-
S10N großen Ausmaßes hervorgerufen werdel. Das 1STt eingetreten in einem
anderen Sınn, als der Sprecher damals konnte. Eıne breite Erörterung hat
sıch der Tatsache entzündet, da{fß der 1m Entwurf des Justizministeriums VOI-
gesehene 160 (Unterbrechung einer aufgezwungenen Schwangerschaft) VO

Bundeskabinett un VO Bundesrat gestrichen worden ISEt. Man ordert die Wııe-
deraufnahme des Paragraphen in das VO Bundestag verabschiedende Strat-
gesetzbuch.

Schon wırd die „harte katholische Glaubenshaltung“ für die Streichung mitver-
antwortlich gemacht, un der Präses der Evangelıschen Kirche im Rheinland,
Joachim Beckmann, hat erklärt, 1T ann könne der Staat verlangen, da eine
aufgezwungene Schwangerschaft ausgetragen werde, Wenn SAMt der Gesell-
schaft auf dem Boden der römisch-katholischen Lehre stehe?. jelicke hat iın

1 Niederschrifien über die Sıtzungen der Großen Strafrechtskommission. Band, onn 1959, 144
2 Zur Frage der Schwangerschafts-Unterbrechung, 1n : Deutsehes Pfarrerblatt 62 (1962) 233 ft, die Stelle 235
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einem Réfefat ber „d  J1e Öefährdung der Freiheit in éiner"freiheitli;:hen e
schaft“ 1MmM Hinblick autf die Gesétzgebung in derselben Sache formuliert: Bs gebekeine schlimmere Gewissenstyrannei, als wenn eine dogmatische oder moraltheo-
logische 'These solchen aufgezwungen werde, die nıcht VO  ; ihr überzeugt sei1en3.

Solche Urteıile setfzen offensichtlich voraus, dafß 6S bei den Bedenken die
Freigabe der ethischen Indiıkation in der Hauptsache um eine Glaubensangelegen-eıit der Katholiken Zingze, die allen Mitbürgern 1ın der Bundesrepublik aufgezwun-
SCh werden soll Damıt 1St die Frage, die Nu  e} einmal iınfolge der Strafrechts-
teform die Offentlichkeit beschäftigt, auf eın Gebiet geschoben, s1ie nıcht hinge-
hört:;: un das annn eine sachliche Diskussion NUuUr 1in hohem Maß erschweren.

Wenn N sıch aber 1U  w die yemeinsame Sache unserer Strafgesetzgebung han-
delt, erfordert diese wahrhaft ıcht eintache Aufgabe, daß die einzelnen Probleme
auch bej bestehender Verschiedenheit der Anschauungen ın aller uhe un Sach-
lichkeit erOrtert werden. Gewiß ISt die rage, die ber 160 des Entwurfs 1959 11
gestellt 1St, mıt sıttlichen Problemen verbunden, bej denen 6S für den Katholiken
auch Glaubensfragen geht* ber 65 1St einfach iıcht richtig, dafß eine bestimmte
Stellungnahme Zur Schwangerschaftsunterbrechung Aaus ethischer Indikation NUur
Sache der katholischen Moraltheologie sel. Es wırd 1m folgenden immer wıeder
darauf hinzuweisen se1n, W1e weıtgehend Urteile VO  ] evangelischer Seıite dem
gleichen Ergebnis kommen. Außerdem geht es hier, bei der gemeinsamen Sache
uNnseres Strafrechts, ıcht Glaubensfragen, iın denen in unserer freien,
pluralistischen Gesellschaft jeder seıiner Überzeugung folgen annn un anderen
ihre Freiheit lassen muß, sondern jeder, der bei der Meinungsbildung mıtwırken
will, hat achliche Gründe vorzulegen; un die Entscheidung soll sıch aus einer Dıs-
kussion aller sachlichen Gründe für un wiıider ergeben auf dem Weg, auf dem 1ın
unserer Demokratie Entscheidungen 1ın der Gesetzgebung herbeizuführen sind.

Hıer soll versucht werden, eine Stellungnahme eingehend begründen, Dabei
1sSt die Grundfrage nach der sittlichen Bedeutung des Handelns, dessen strafrecht-
liche Freigabe ZUr Debatte steht, rennen VO  w} dem damıiıt en-

hängenden, aber ganz anders gearteten Problem des Strafrechts.

Vor dem Evangelischen ARN der CDU 1n Wiesbaden: Franktfurter Allgemeine itung, Oktober 1962
Dabei andelt 6csS sıch eine Entscheidung, die 1n der VO'  - der Kirche vorgelegten Sıttenlehre enthalten ISt; aber

jedenfalls geht CS ıcht ein Dogma. Schon deshalb 1sSt die Sensationsmeldung falsch, 1n der 1m Zusammenhang miıt
den 1m Kongo geschehenen Vergewaltigungen katholischer Ordensfrauen VOor einıger Zeit behauptet worden 1St, INa
habe in Belgien „die nötıgen Wege gefunden, sıch er das Dogma hinwegzusetzen“ (Gesetz, oral, Vernunf#t Uun!
Mitleid. Frankfurter Allgemeine Zeitung VO| Der Korrespondent 1St, oftensichrtlich Glaubens, VOonNn

irgendwe(ld1em Gerede iırregeführt worden oder bei EINSTEN Gesprächen 1n Mißverständnisse peraten, da ihm wohl die
nÖötiıge Kenntnis der aterıe ıcht Gebote stand. Auft Befragen hat selbst schließlich vorgeschlagen, INa moöge
sich eine kirchliche Stelle in Belgien wenden. Darauft wurde VO:!  3 Deutschland Aaus e1in ekannter belgischer Moral-
theologe befragt, der ZUr Antwort gab, daß Ort VO: einer derartigen schriftlichen oder mündlichen Kundgebung Von
seiten eıiıner kirchlichen Amitsstelle nıchts ekannt se1l und dafß INa ıcht in langen Beratungen „die nötıgen Wege
finden musse“, enn N mufßte nıchts gefunden werden“. Es mußte tatsächlıch nıchts „1N gründlichen Beratungen
geprüft“ werden, da für den gemeinten Fall alle Regeln ber das sittlich Zulässige un! Unerlaubte 1n der katholischen
Moraltheologie ausführlich vorliegen. Übrigens 1st die Unterstellung, eine kirchliche Amitsstelle habe sich „über das
Dogma (soll heißen: ber eine verbindliche Sıttennorm SITrCNS verpflichtender Art) hinweggesetzt“, eine schwere Be-
leidigung, die aber natürlıch dem Korrespondenten Sar iıcht ZU Bewußtsein gekommen 1St.,
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Albert Hartmann

Die „etbiscbe“ In
Man hat sıch daran gewöÖhnt, VO  e5) Schwangerschaftsunterbrechung AUS ethischer

Indikation sprechen. Der Ausdruck 1St unglücklich. Zuerst handelt CS sich ıcht
eine Sd1wangerschaflsu_nterbredmung‚ als ob diese, W1e eine unterbrochene Reıisc,

nachher fortgesetzt werden sollte der könnte: ar handelt siıch vielmehr eın
Abbrechen, eın gewaltsames Beenden der Schwangerschaft. Dafür soll gegebenen-
$alls eine Indikation, eine arztliche Anzeıge AaUus ethischen Gründen vorliegen. Mıt
echt hat Gerhard Stratenwerth 1mM Evangelıschen Soziallexikon dagegen einge-
wandt, daflß INan mMI1t diesem Ausdruck ein- Ja der sittlichen Berechtigung des
Eingrifis erschleichen versuche. Er spricht, W1e€e auch andere, deshalb richtiger
VOon Vergewaltigungs-Indikation®: die Beendigung einer Schwangerschaft soll ArZt-
lıch angezeigt seın Aaus dem Grunde, da{( die Mutter das ınd intolge einer ıhr
angetanen Gewalt empfangen hat Diese Bezeichnung verdient den Vorzug, weil
S1€e 65 vermeidet, das Urteil ber den ethischen VWert eınes solchen Eingriffs be-
einflussen oder schon vorwegzunehmen. Der übliche Ausdruck Aßt sich ZWAar

2um mehr andern; aber INn  } mufß sıch seiner Unklarheit un der 1n ihm lıegenden
Verschleierung bewußt se1IN.

Der 160 des Referentenentwurfs in zweıter Lesung 1959 I1) beruhte 1ın der
Hauptsache auf den Ergebnissen einer langen Erörterung der Großen Strafrechts-
kommission des Bundesjustizminister1ums. Er erklärt, der allgemeinen
Strafandrohung Abtreibung, die VO  $ einem Arzt VOrSCHOMMEN Abtötung
einer Leibesfrucht annn für straflos, WECNN S1e gyeschieht ach der gerichtlichen Fest-
stellung einer Gewalttat (Notzucht, schwere Schändung, heterologe Inseminatıon
ohne Einwilligung der Frau) un auf dringende Gründe hın, die dafür sprechen,
daß die Schwangerschaft aut der Tat beruht:; VOorausgesetzt 1St die Einwilligung der
Frau, un: bestimmte Fristen un Verfahrensregeln mussen eingehalten Werden.

DI  e3| ITTLICHE BEDEUTUNG _DER'SCHWANGERSCHAFTS-'
UNTERBRECHUNG AU ETHISC\I-IER NDIKATION

Der häufigstén vorgebrachte Grund, der die sıttliche Erlaubthet des Eın-
oriffs aufzeigen soll; 1St die Notwendigkeit der Hılfe für eiıne Frau,; dıe unschuldig
in schwere Not gekommen 1St Wiırklich 1St das Schicksal der Fra die das Opfer
einer Gewalttat geworden 1st; schrecklich: S1€e tüuhlt sich aufs tiefste 1n iıhrer Frauen-
würde entehrt. S1ie stellt mı1t Entsetzen test, daß sS1e das ınd des remden Mannes,
der brutal ıhr yehandelt hat, 1n ıhrem Schofße tragt, un sieht.alle Schwier1g-
keiten un Belastungen VOTFaUS, die dieses ıhr aufgezwungene ınd bringen mufßs.
Verständlicherweise wırd alles 1n ıhr dahin drängen, sıch A4aUS dieser Lage be-
freien. Mu{fß ıhr das diesen Umständen iıcht erlagbt se1n?

uenE  Evangelisches Soziallexikon. Stuttgart 1954, Spalte 8972
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Die A  ethische Indik  'a‘tipn-
Der Gedanke Aın die rfiefischliéhe Not uri—d die schéinbar éin%ache Möglichkeit,

S1e beenden, verdunkelt be]l vielen den Blick dafür, daß damıt allein die Sitt-
liche rage nıcht entschieden werden Phahal Nicht jedes Handeln wırd infolge der
Notlage, AaUusSs der e$sS geschieht, erlaubt, un INn  a} darft nıcht jedes Beliebige Cun,
einem Menschen auch AUS schwerer Not heltfen. Wıe die Grenze 1m einzelnen

ziehen ware, braucht. hier nıcht untersucht werden. Es zenugt, da{fß S1e VOI-

handen Ist un da{fß jedenfalls auch durch keine Not sıttlıch berechtigt un erlaubt
werden kann, W Aas 1ın sıch selbst unaufhebbar den Charakter der Widersıittlichkeit
besitzt. )as aber lıegt 1er VOrL. Die Schwangerschaftsunterbrechung 1STt die be-
wußte, yewollte Tötung elines unschuldigen Menschenlebens. Diese Verfügung ber
menschliches Daseın steht eiınem Menschen sıttlich nıemals

Damıt 1St ein wesentlicher Grundsatz aller siıttlıchen Ordnung ZENANNL. An
seiner_ Gültigkeit 1St ernstlich ıcht 7zweiıteln. Man erinnere sıch NUr die ele-
entare Gewalt, miıt der sıch diese Erkenntnis angesichts der Mißachtung des 105
ens durch das Nazı-Regime durchsetzte. In einem solchen Aufstand des sittlichen
Bewufßtseins offenbare Wıdersittlichkeit, 1n einer solchen Empörung des
lebendigen Gefühls der Menschlichkeit enthüllt sich das A4US dem innersten Grunde
des Geistes aufsteigende Urteil ber die echte Ordnung des Daseıns, ber die
grundlegenden Forderungen, die alles menschliche 'ITun gestellt sind. 1le Z W e1l-
elnden R eflexionen des kritischen Verstandes bedeuten nıicht 1e] VOr der lar-
heit, die Aaus den großen Erschütterungen des Lebens kommt. Zugleich 1St klar, dafß
es sıch um eıne allgemein-menschliche Einsicht handelt. Für denjenigen, der C3Ott
als den Schöpfer des menschlichen 4se1InNs ylaubt, erhält der Gedanke den -
antastbaren Wert elines jeden Menschenwesens, das VO  e Gott gyeschaften un
mittelbar für Gott bestimmt iSt, eiıne wesentliche Vertiefung, un der gläubige
Christ weilß sıch das ausdrückliche Gebot Gottes gestellt, jedes Menschenleben

achten un das ausschließliche Recht (sottes ber Leben un Tod nıcht ver-
letzen. ber auch der, für den diese tiefere Begründung Aaus dem ezug auf Gott
nıcht zugänglich ISt. annn den sittlichen Grundsatz AUS dem Wert des menschlichen

Lebéns un der‘ Würde jeder menschlichen Person begreifen.

Ethische Binstcht. Katholische Sıttenlehre
und evangeliısches Urteil

Die sıttliche Unerlaubtheit der Tötung des werdenden Lebens, auch des ARN eıner
Vergewaltigung entstandenen, tolgt Aaus dem ethischen Grundsatz. Es 1St also iıcht
eine spezifische Lehre katholischer Moraltheologie, die die ethische Indikation Ver-

wirft. Was ıhr eigen 1St; kann, außer dem besonderen rad der Gewißheıit, der ıhr
aut Grund des katholischen Glaubens Aaus der Verbindung mMI1t dem kıirchlichen
Lehramt zukommt, 1Ur se1n, da s1e be1 der Ablehnung sıch auf die letzte Begrün-
dung A dem Recht (Gottes ber jedes Menschenleben stüt;t und da{fß S1C die e1n-
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deutige Folgerung iıcht durch Scheingründe verwiırren äßt ber auch das 1STt ihr
übrigens icht allein Dafür ZCUBT, 1Ur anzuführen, das Urteil
evangelischen Körperschaft Aaus dem Jahre 1948 also Aaus Zeıt die noch

dem unmiıttelbaren Eindruck der Not vieler durch fremde Soldaten geschän-
deter Frauen stand: NT haben eın Recht auch eindeutigen Fällen der erge-
waltigung oder Notzucht, das keimende Leben willkürlich opfern. Das der
rau begangene furchtbare Verbrechen annn die Tötung des ihrem Schoße
wachsenden schuldlosen Lebens nıcht rechtfertigen. Es hieße Unrecht durch
Unrecht wiedergutmachen wollen.

e  n dıe Freiheit der TAauyu

Die Scheingründe, MILIt denen die klare Folgerung A4US einsichtigen Grund-
sSatiz verdunkelt wırd kommen VO  z verschiedenen Seıiten. Man stellt das echt der
Multter den Vordergrund 6S ihrer Freiheit überlassen bleiben, ob S1C das ıhr
MItt Gewalt aufgezwungene iınd annehmen oder ablehnen wolle N SC1 ıhre
persönliche Würde un zugleich eine tiefe Gefährdung des Verhältnisses VO  $ Multter
un ind wenn der Mutltter die freie Wahl des Kındes versagt würde. Rıichtig 1STt

da{fß die Ta durch die Vergewaltigung ihrem Recht un ıhrer Freiheit schwer
verletzt worden 1STE Gegen dieses Unrecht sıch MILIt allen Gebote stehenden Ab-
wehrmitteln verteidigen, War ıhr echt der Notwehr? ber WEeNN ein

Leben entstanden ISC, annn VOnNn sittlichen Berechtigung der Mutter, ON Treli-
eıit wählen der abzulehnen, nıcht mehr die ede se1nNn. Das wiırd noch eut-
lıcher, WEeNnNn Man die Frage, die CS geht, richtig stellt: Hat einNe Mutter S1EL-

lich erlaubter Weıiıse die freie Wahl;, ob S1IC Menschen, iıhr CISCNES Kind, leben
lassen der will?

Ist JEN enn schon 8 Mensch

Eın anderer Versuch sıch der Folgerung entziehen, geht davon aus, daß C1NeEe

wıdersıttliche Tötung menschlichen Lebens deshalb nıcht vorliegen könne, weıl das
Multterschofß Wachsende noch eın Mensch SC Dieser Einwand widerspricht

den offenkundigen biologischen Tatsachen Zwar 1ST das keimende Leben noch
Sanz VO  e} der Multter abhängig un außerhalb ihres Organısmus icht lebensfähig;

Schreiben des Central Ausschusses tür die Innere 1ss1o0n der Deutschen Evangelischen Kirche den Prä  ıdenten
der Deutschen Gesellschaft tür Gynäkologie, Prof Dr VO  3 Gaschke Bethel 11 1948

7 Der ungerechte Angriff auf Freiheit Un körperliche Unversehrtheit sıch auch wenn das Verbrechen voll-
endet 1STU, sC1INETr olge fort; eshalb ISTt die angegriffene Trau sittlich berechtigt, MI entsprechenden Miıtteln den
Eintritt Empfängnis verhindern; das 1ST diesem Fall ıcht CIM ıttlıch unerlaubter Eıingrift den frei
vollzogenen Akt un naturgemäße Auswirkung, ondern die Fortsetzung der Notwehr. Falls eine Vergewaltigung

bestimmten Lage befürchten 1SU, wıe as  1 eit CIN1ISCH ÖOrten des Kongo BEeWESCH se1n

mMag, sınd vorgangıge Maßnahmen ZUr Verhütung der Folgen eLwa geschehenen Vergewaltigung Aaus demselben
Grunde ittlich Panz anderes als der Gebrauch VO:  - Verhütungsmitteln beim freigewollten Verkehr (vgl diese
Zschr 170 [1962] 354) Sobald aber e1nNne Empfängnis Cl  en IST, Ort jede Möglichkeit Notwehr

bestehenden ungerechten Angriff auf Jetzt 1ST e1in Leben entstanden, das 14708 keinem vernünftiigen Sinn
als ungerechter Angreifer auf die Integrität der Mutter angesehen werden ann
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aber es ist von Anfang ‘an‘Äasselb iebendiée Wesen, das es nach def ‘Gebu'rt seın
wiıird In welchem Moment der Entwicklung 6S beginnt, eın geistbeseelter Menschsein, 1St mı1ıt Sicherheit nıcht °Wahrscheinlich 1St das Von Anfang der
Fall, da die Entwicklung VO ersten Beginn einheitlich auf die vollendete 6
stalt ausgerichtet 1St. Glaubt INan, der Möglichkeit bestimmter Abweichun-
SCH VO  a} der normalen Entwicklung den Zeitpunkt der Beseelung spater

mussen, ann es sıch dabei auch 1L1UTLE u eine kurze Zeitspanne nachder Empfängnis handeln: für eın weıteres Hinausschieben Z1bt E keine biolo-
gyischen Anhaltspunkte mehr. Jeder Eıngriff, der das keimende Leben zerstOrt, Ver-
nıchtet eın Leben, das VOoO  } der Natur bestimmt 1st, dieser konkrete Mensch
werden, un schon alle Anlagen eindeutig 1n sich enthält. Z jedem Zeitpunktmu damit gerechnet werden, da{fß das lebendige Wesen ım Mutterschoß schon ein
VO  a} der geistigen Seele belebter Mensch 1St, daß der Eıngriff 1n auf nımmt,
eiınen Menschen toten, un nach den ersten Stadien der Entwicklung 1St 6S sicher,da{fß eın Mensch getotet wırd. Dietrich Bonhoeffer hat das urz SCSART: „Die
Erörterung der Frage, ob ON sıch 1er schon einen Menschen handele oder nıcht,
verwirrt 1Ur die einfache Tatsache, daß Gott j1er jedenfalls einen Menschen schaf-
fen wollte un daß diesem werdenden Menschen vorsätzlich das Leben24
worden IST: Das aber 1St nıchts anderes als Mord.“®8

Totüuns 1m Krıeg

werden.
Eın anderer Zweıftel, der heute bei vielen noch aufsteigt,„/rpuß och erwähnt

Die allgemeine, ausnahmslose Gültigkeit und Verpflichtung der sittlichen Norm,
ach der unschuldiges Menschenleben der Verfügung anderer entzogen 1St;, wırd
iıcht eingeschränkt dadurch, da{fß bestimmten Voraussetzungen die Tötung
VON Menschen sıttlich zulässıg wird. Denn das ann 1Ur geschehen durch Schuld
un Unrecht. Schuld, die 1n schwerster Weise die Lebensordnung des ZUr Rechts-
gemeınschaft gyeeinten Volkes verletzt, verwirkt das echt auf das Leben un lie-
fert den Schuldigen der Strafgewalt des Staates AauUS, der das Schwert tragt; das 1St
alte Rechtsüberzeugung der Menschheit (ob der Staat dieses Recht heute noch
brauchen soll, 1St eine andere Frage). Unrecht, das 1im gegenwärtigen gewaltsamen
Angriff auf Rechtsgüter anderer geschieht, gibt das echt auf Notwehr, be]l VOTI-

hältnismäßig wichtigen Gütern Z Anwendung auch der schärfsten Verteidigungs-
miıttel bıs ZUT: Tötung des Angreıters. In Ühnlicher Weıse ann Krieg sıttlich g-.
rechtfertigt se1in Nur da, der Staat ein entsprechend wichtiges Rechtsgut
schwere Rechtsverletzung durchsetzen oder gewalttätigen Angriff verteidi-
SCHh muß Nur der ann 1ın sıttlich erlaubter VWeise Zur Wafte greifen, der überzeugt

BONHOEFFER, Ethik München 1953, 118
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ISE für das echt schweres Unrecht kämpfen; direkte Tötung 1St nur be-
rechtigt gegenüber dem Gegner;, der (wenn auch persönliıch Aaus Irrtum) 1MmM Dienst
des Unrechts kämpft; gegenüber denen, die an der wıderrechtlichen Gewalt ıcht
beteiligt sind, bleibt S1e verwerflich. Gefährdungshandlungen, die menschliches
Leben ın Mitleidenschaft zıehen, können 1m Kriıege notwendig werden: 1aber s1e
haben die Tötung VO Unschuldigen nıcht Z 7Ziel Im einzelnen wirft das alles
vıele schwierige Fragen auf, die beantworten 1er ıcht versucht werden
braucht. Hıer W ar 1Ur zeıgen, dafß die Ethik, auch WECNN S16e, bei aller gebotenen
außersten Vorsicht, den Krıeg nıcht als VD vornhereıin un immer unsittlich be-
trachtet, damıt ıcht eine Ausnahme zuläßt, die die sıttliıche, das unschuldige Leben
schützende Norm ıhrer unbedingten Gültigkeıt entkleidet. Nach dieser Norm 1St
das ınd 1m Mutterschoße unantastbar, das für die Schuld des Vaters und für das
Unrecht, das die Mutltter erlıtten hat, wahrhaftig nıcht verantwortlich 1St

Dıie Ethik des Arrzttums

Das Ansınnen, den Eingriff be]1 eifier vergewaltigten Tau vorzunehmen, wird
einen Arzt gestellt. Nur ann ıh ausführen, ohne daß die Mutltter ber das

unvermeıdbare Ma{(® hınaus gefährdet wiırd. Das Urteil ber die siıttliche Erlaubt-
eıt des Eingrifis hat der Arzt ach den ethischen Grundsätzen bilden, die für
alle gelten. ber für ıhn kommt och anderes hinzu: Er sol] 1n der Aus-
übung se1nes arztlichen Berufes tätıg werden, un damıt 1St VOL die besondere
Gewissensfrage gestellt, ob der ıhm zugemuteLe Eingriff mıt den Grundlagen seiner
arztlichen Standesethik vereinbar ISt.

Vor eıner schweren un belastenden Entscheidung sieht sich der gewissenhafte
Arzt immer, WECeNnN C eine Schwangerschaftsunterbrechung vornehmen soll, auch 1n
den Fiällen mediziniıscher Indiıkatıion. Es 1STt Ja doch Dar nıcht S: W1e weıthın aNZC-
NOMMEN wiırd, als ob NUr katholische Ärzte sich 1er eın höheres Gebot gebun-
den wüßten. Zum Beleg se1l eın ausgezeichneter Stelle gegebenes Urteil eines
evangelıschen Christen angeführt: „Können WIr grundsätzlich also nıcht9daß
die Schwangerschaftsunterbrechung bei medizinischer Indikation erlaubt sel,
wird der Arzt; der das anerkennt, mi1t aller Leidenschaft seiıne raft darauf Ver-

wenden, auf therapeutischem Wege die Zahl derjenigen Fälle immer mehr e1INZU-
schränken, die ıh 1n die furchtbare Entscheidung hineinstellen, ob se1ine Auf-
zabe, Leben erhalten, Vdadurch meınt erfüllen Zzu mussen, daß Leben vernich-

Diıieses unvermeiıdliıche Maß Wll'd ztlicherseits bestimmt: „Über die körperlichen Folgen der Schwangerschafts-
unterbrechung liegen eıne Reihe VO Untersuchungen VOT. Dıe Mortalıtät be1 und nach dem Eingriff wird VO'  - Iteren
und neueren Statistiken autf 1—72 Prozent berechnet. Beı1ı nahezu einem Drittel der operlıerten Fälle kommt ecs kleine-
TCI1 der yrößeren Komplikationen bzw. Läsionen.“ Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und
Nervenheilkunde, bearbeitet VO' Proftf Dr Villınger un Proft Dr. Dr. Eberhardt s  1€ Unterbrechung der
Schwangerschaft nach en Regeln der rztlichen Kunst 1st in jedem Falle eın operatıver Eıingrift, der MI1T dem Risiko
gesundheitlicher Dauerschädigung belastet 1St. Stellungnahme des Deutschen rztinnenbundes. Zitiert AU:! Gut-

achten und Stellungnahmen Fragen der Strafrechtsretorm mI1t rztlichem 1NS!  ag onn 1958, und 132
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tet.‘“10 In diesen \Worten 1St zugleich der Konflikt des Arztes bej medizinischer
Indiıkation umschrieben: weıßß, daß nıcht toten darf, 1ber meınt, Le-
ben vernıichten mussen, se1ine ärztliche Aufgabe der Lebenserhaltung
erfüllen.

Das 1ST hier nıcht SESART, die Unterbrechung AUus medizinischer Indikation
erortern. ber CS soll deutlich machen, welch ungeheurer Schritt wird,

WECNN der AÄArzt eın ungeborenes Kind nıcht AUS mediziıniıscher, sondern Aaus ethischer
Indikation totet Er tOtet 1n beiden Fillen. Wenn D sıch einer anerkannten
mediziniıschen Indıkation A27Zu entschließt, totet se1iner arztlichen Aufgabe
wiıllen. Er vermeınt, toten mussen, weıl zlaubt, anders seine arztliche Pflicht
dem Leben seiner Patıentin gegenüber nıcht erfüllen können. Dieser Entschluß
1St in sıch sıttlıch iıcht einwandfreı: aber geht, 1n Glauben gefaßt
wird, AaUsSs der Verpflichtung des AÄArztes autf seıne arztliche Berufung hervor.

Im Fall der ethischen Indikation dagegen wırd der Arzt einem TIun aufge-
tordert, das mıt seinem Arzttum nıchts tun hat, sondern den denkbar größten
Gegensatz ıhm bildet. raft seines Arzttums 1St berufen un beauftragt, der
Erhaltung un Entfaltung des Lebens dienen 1n allen Formen, 1n denen Arzt-
liches Helten CS VErma$s. Er 1St p.icht verpflichtet, immer un allen Umstän-
den jedes Leben MI1t allen 1Ur möglichen Miıtteln verlängern. Es zibt Fälle, 1n
denen dem natürlıchen Geschehen seinen Lauf lassen darf; aber alles, W as LUL,
mu 1MmMm Dienst des Lebens se1In. Daran hängt die Würde des Arztes;: das 1St
eine der wesentlichsten Grundlagen des Vertrauens, das ıhm geschenkt wırd un
ohne das nıcht fruchtbar wirken ann. Darauf gyründet sıch die Achtung, die der
gewissenhafte Arzt 1ın der Gesellschaft genleßt. raft dieser Berufung hat CTr 1mM Fall
ethischer Indikation eın Recht zum Eıngreiten: Multter und 1ınd sind gesund.
Das ınd soll A4aUus Gründen sterben, die den Arzt nıcht als Arzt betreften. Man
braucht jemand, der das ınd totet, das ach dem Entschluß der Mutter ıcht
leben soll Man braucht den Arzt LLUTL ZU 1öten und nıchts anderm. Er wird
geholp‚ weıl die Technik beherrscht, 11UFr deshalß. Wenn der Arzt C:  101n gebraucht

10 Stratenwerth, Vizepräsident des Aufßenamtes der EKD,; 1 ! Evangelisches Soziallexikon, Stuttgart 1954, 890
Streng urteıilt auch der schon zıitlerte Briıet des Central-Ausschusses der Inneren 1SS10N: „Nach ernNnstier Prüfung des
Sachverhaltes sınd WIr der Ansıcht, daß die Unterbrechung der Schwangerschaft rztlicherseits DU ann als angezeigtbeurteilt werden darf, WEeNnNn durch die Schwangerschaft das Leben Von Mutter und Kınd ernstlich bedroht ISt Uun!' die
Schwangerschaftsunterbrechung die einzıge öglıchkeit bietet, Leben erhalten. Der Arzt stellt die sıttlıche Grund-
lage se1ines Arzttums In Frage, WenNnn Gebrauch macht von der gesetzlichen Erlaubnis, ZuUur Vermeidung einer Ge-
sundheitsschädigung eine Tötung A begehen. Sotern keine wirkliche Lebensgefahr für die Mutter und auch ıcht für
das Kınd besteht, heißt CS, die helfende and des Arztes mißbrauchen, s1e Zur Opferung eines Menschenlebens
1n AnspruchS wırd.“ In einem Rundschreiben die Verbände der nneren 1ss1ı0n und erschiedene andere
evangelısche Organısationen schreibt dieselbe Stelle (Bethel, „Vom Worte Gottes her z1bt CS keine Recht-
fertigung der Schwangerschaftsunterbrechung, weiıl s1e 1n jedem Falle Tötung eines schon individuell bestimmten und
schuldlosen Wesens bedeutet. Andererseits mu zugegeben werden, dafß c Fälle z1bt, 1n deneu eın Arzt keine andere
Möglichkeit des Heltens mehr sıeht, als die Schwangerschaft unterbrechen, wen1gstens e1n Leben retiten. Auch
ımn dıesem Falle mu ß sıch der Arzt dessen ‘ bewußt sein, daß (Jottes Gebot übertritt. Eın Urteıl ber eın solches
Handeln 1st Gott vorbehalten Ihm mu{iß der Arzt bereit se1n stehen und fallen.“ (Sperrung VO! Verfasser.)
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SCInNn ärztliches Wıssen un Können Werk das außerhalb SC1HNC5 ArZt-
lichen Berutes lıegt un MIt der arztlichen Ethik MmMiıt der sittlıchen Grundlage allen
AÄArzttums ı keinem Sınn VEIrCINISCH 1SE.

Der StratrechtslehrerEberhard Schmidt hat berichtet, da{fßs sıch die Ärzte auf den
Gynäkologentagungen i1n Göttingen 1947 nd ı Bad Pyrmont 1951 deshalb g-

' SCH C1NeE gesetzliche Zulassung der ethischen Indikation erklärt haben, weıl dem
Arzt wenn nıcht zugleıch die Voraussetzungen medizinischen Indikation
vorliegen, C116 Handlung ANSCSONNCHN werde, die VO arztlichen Standpunkt Aus

UNnNOLU1g Y ] M „Er würde keimendes Leben sollen, ohne dafß dafür der für
ÄArzt allein erträgliche Grund, nämlich Rettung der Mutter, vorliegt.“ Die

Folge des Gesetzes würde SC1MH, „daß S1.  1 derartigen Fiällen gerade die WENISCI
gewissenhaften Ärzte dem Eingriff bereit erklären werden, nıcht aber diejen1-
gCN, die ıhre ärztlichen Pflichten gegenüber jeglichem Leben wirklich neh-
men

Das Lebensrecht des Ungeborenen

Die Tötung der Frucht Mutterleib 1SEt Verletzung des dem werdenden 1.8-
ben VO  a} Gott verliehenen Lebensrechtes. Damıt Dietrich Bonhoeffer1? den
Gesichtspunkt, der ZUr sittlichen Bewertung der Fruchttötung och be-
dacht werden mu Jeder Mensch hat e1in Lebensrecht Es bedeutet Unrecht, Rechts-
verletzung seiıne Person WEeNNn VO  a eiNeN anderen, ohne dieses Recht durch
CISCHC Schuld verloren haben, ZETLOTEL wırd Das Recht auf Leben 1STt das grund-
legende Recht jeder Person der menschlichen Gemeıinschaft Es kommt ıhr kraft
des 4Ase1ns E& durch das es die Gemeinschaft hineingestellt 1ISTE Begründet 1SEt

das Lebensrecht dadurch dafß der Mensch als Person keinem andern, auch der
Gemeinschaft icht untergeordnet 1ST da{fß S1C ber Exıstenz, SC1NCHN Leib
un sein Leben verfügen dürften Das 1ST schon einsichtig AZus der Würde der Per-
SOTI,. Wieder zilt hier, W a4s ahnlichem Zusammenhang schon ZESART wurde, dafß
uns die Erkenntnis und Wertung der Menschenrechte un elementarsten des
Lebensrechtes erneut aufgegangen 1S5t VOT der unmenschlichen Mißachtunge un
Verletzung durch die totalen Mächte dieses Jahrhunderts. Das IST eC1iNe jedem be-
reitwilligen Menschen zugänglıche Einsicht Wer die Person ıhrem Bezug Gott
erkennt begreift dieses echt SE1INECIN innersten Grund Jeder Mensch VO  3 Gott
geschaften für e1iInNn endgültiges transzendentes Lebensziel un darın unmittelbar
NUur Gott gehörig, 1ST damıit seinem Daseın dem willkürlichen Eingrift der andern

Dieses Recht hat der Mensch durch sein Daseınn. Iso kommt 65 auch dem Kinde
Mutterschoß Die Tötung des Kindes, des och nıcht geborenen, 1ST seiner

11 Nachschriflen er die Sıtzungen der Großen Strafrechtskommeission, Band 139 (Sperrung VO: Verfasser)
12 Ethik 118
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Wiıdersittlichkeit, dem Widerspruch ZUr sittlichen Ordnung, zugleich eine Wider-
rechtlichkeit, die Verletzung Person ı ıhrem ersten Menschenrecht!3.
Der Embry®o Rechtsperson?

Der Einwand daß ach unNnserem Recht (BGB „die Rechtsfähigkeit der
Menschen beginnt IN1T der Geburt“ besagt dagegen nl  chts. Die Rechts-
ordnung hat Zzute Gründe, diese Bestimmung für ıhr Bereich treften aber schon
1E kommt der Notwendigkeit nıcht vorbel, Fällen auch das och

iıcht geborene ind als Rechtssubjekt nzuerkennen ber das Recht auf Leben,
VO  - dem 1er die ede 1ST hängt Von pOoS1tLver Rechtsordnung nıcht a b Sowen1g
das VO  D} Menschen Recht Menschen das Recht nehmen kann, das
als Mensch schon hat und WI1IC es ein schwerstes Unrecht Menschen
1ST WwWenn S1C VO  3 totalen Staat ıhrem unverlierbaren Recht auf Leben
nıcht mehr anerkannt werden, ebenso ann CII menschliche Setzung das echt
ıcht mindern der aufheben, das dem ınd auch VOTL der Geburt zukommt weıl
6S Mensch 1ST Und 6S ebt schon als Glied menschlicher Gemeinschaft WenNn auch
och verborgen. Vor seiner Geburt 1ST s Multter durch die 65 MIt der Mensch-
e1it verbunden 1ST Mıt ıhr steht s schon Lebensaustausch der deswegen
iıcht WECNISCI rea]l 1ST weıl dem ınd un oft auch der Multter och unbewufßt 1ST.

Als lebendiger Mensch 1ST das ınd Person un annn deshalb Rechtsperson, Irä-
gCcr ursprünglicher Rechte se1in. Hıer Mag einNne Schwierigkeit für JeENC lıegen, die
MI dem Begrift DPerson 6146 Bedeutung verbinden pflegen, die Ur dem bewuß-
tenNn, freier Entscheidung handelnden Menschen zukommen SA Auft C1NEC nähere
Bestimmung kommt 6S 1er nıcht Man MUu 1Ur daran denken, daflß auch der noch
unentwickelte Mensch der selbst noch nıcht persönlicher kte fähıg 1ST die Anlage
un Bestimmung Aazu besitzt die seCe1INEIN Menschsein gehört Weil CI auch schon
als nıcht geborenes ind dieser Mensch 1ST Träger indiıviduell bestimmten
Menschseins, durch dessen Entwicklung er fortschreitend fähig wird personalen
Akten, 1ST schon grundlegenden Seinssinn Person

Reıine Willkür WAAare die Behauptung, Fall der ethischen Indikation könne
Inan den Verzicht auf CIn Leben voraussetzen, das für das ınd spater doch Ur

grauenhaft WAarTre wenn CS ertährt da{fß Ursprung SC11NC5 2SeINSs ein Verbrechen
stand un SCe1inNn Vater ARRE Sexualverbrecher WAar Sicher mu{l dem Kınde, WCNN 6S

das erfahren müßte, gyeholfen werden, dafß &S ZUE NNeren Verarbeitung un Über-
wındung kommt Es 1ST gar nıcht ZESARLT daß das ıcht Zzut gelingen könnte Abge-
sehen davon, 1ST 6S überhaupt eiNC TAanz andere Sache, unverbindlich un ıcht be-
troftfen ber Leben un Tod anderen S$SINNILEICN als für siıch selbst real
zwıschen Leben un 'Tod wählen Derartıige Vermutungen haben 1er keinen
Sınnn Außerdem 1ST das Lebensrecht unverzichtbar.

13 Das schon angeführte Schreiben des Central Ausschusses der nneren 1551085 spricht Banz diesem Sınn VO der
unbedingten Achtung VOT dem Leben und der Würde des Menschen un damıt auch VO dem Recht des hkeimenden
Lebens Man ann also ıcht einwenden, 1er werde bloß katholisches Naturrecht verteidigt
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Dıie rage, ob eın bestimmtes Stratgesetz iın der konkreten Lage e1INes Staates
notwendiıg oder empfehlenswert 1St: äßt sıch NUr durch eıne Abwägung verschie-
dener Gegebenheiten beantworten. Die Gewißheit, MIt der S1e bejaht oder verneınt
werden kann, 1St deshalb anderer Art als die, MIt der ethische Werte un Normen
erkannt werden. wırd 1n einer solchen praktischen Angelegenheit 1Ur eine be-
gründete Meınung erreichen se1n. Be1 der Frage der ethıschen Indikation 1STt CS

cehr ohl möglıch, da{ß jemand die Schwangerschaftsunterbrechung MmMI1It Entschie-
denheit als unsıttlich verurteilt, aber ihre Zulassung durch (zesetz befürwortet, weıl

das kriminalpolitischer Rücksicht für die klügere der für die durch die
Umstände gebotene LOösung halt Besteht doch keine allzemeıne Pflicht, jede S1tt-
iıche Verfehlung Mi1t staatlıcher Strate belegen.

Wenn ein Politiker der gesetzlıchen Freigabe der ethischen Indikation zustimmt,;
1St also damıt nıcht ZESAZT, dafß (1 für die sittliche Erlaubtheit des Eingrifis e1IN-
Lreten wolle Das mMu festgehalten werden. Man könnte die Handlungs-
weise eines Menschen mißdeuten un ıhm unrecht O8  3i Natürlich 1sSt die Zustim-

eiıner gesetzgeberischen Ma{flßnahme auch eine verantwortende sittliche
Entscheidung. Ihre Lauterkeit un Gerechtigkeit mi(t sich ach dem Madß, mMit dem
der an der Gesetzgebung Mitwirkende für das eintrıitt, W as ach gewissenhafter
Prüfung als das VO Gemeinwohl Geftforderte un ıhm Dienliche ansıeht.

Es fragt sıch also, Ww1e VO  e der Aufgabe der Gesetzgebung für Staat un olk
her eıner Entscheidung darüber gelangt werden kann, ob die Unterbrechung
Aaus ethischer Indikation, deren sıttlıche Unerlaubtheit uns teststeht, durch Gesetz
freigegeben werden sol] oder nıcht. Gegen die Freigabe der Tötung werdenden
Lebens Aaus ethischer Indikation sprechen schwerwiegende Gründe.

Die Pflicht des Staates ZUu Rechtsschutz

Die wesentlichste Aufgabe des Staates 1sSt die Wahrung der Rechtsordnung; un
der Schutz des Rechtes der Rechtsgenossen auf Leıib, Leben un Freiheit 1St das

Erfordernis für eın friedliches Leben des Volkes. Die Strafgesetzgebung droht
deshalb notwendıg schwere und schwerste Straten Verletzung dieser per-
sönlichen Rechte Keın Staat darf un an daraut verzichten, die Verbrechen

das Leben verfolgen. Zu iıhnen gehört auch die Tötung des kamenden
Lebens. iıne jahrzehntelange, Zeıten wieder intens1iver werdende Propaganda
hat deshalb die Strafrechtsbestimmung die Abtreibung ıcht Fall bringen
können, un der Entwurtf des neuen Strafgesetzbuches sıeht selbstverständlich den
Schutz des wehrlosesten und darum meıisten schutzbedürftigen Lebens VO  $

1e Freigabe der ethischen Indikation bedeutet, da{fß der Gesetzgeber für eine
unbestimmte Anzahl VO Kindern 1n der Zukunft den Schutz versagt, den durch
Strafandrohung un Strafverfolgung yeben ann Das 1STt eine Einschränkung des
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wichtigsten Rechtsschutzes, dem er durch den Auftrag verpflichtet ı1ST, un des-
sentwillen als Rechts- un Machtorganisation des Volkes da1ST. Jeder, der
der Gesetzgebung mitwirkt, 1ST Aaus Gerechtigkeit das Ganze PCL-sönlıch yehalten, für die Erfüllung dieser Rechtspflicht des Staates sCe1inNem e1]

SOTSCN. Beschränkt werden darf der Rechtsschutz 1Ur A4aus dringendsten Grün-
den Es ı1ST cht sehen, wodurch zwıngende Gründe gegeben sınd, diese Minde-
rung des Rechtsschutzes für das werdende Leben 1ı HEeUu einzuführen.

Die wıirkliche Sachlage mMu doch testgehalten werden Wenn das CC Straf-
gesetzbuch den 160 nıcht enthält wird Dr nıcht Zwang einführen,

den protestieren die Oftentlichkeit Anlaß hätte. Es wırd NUr dem
schon bestehenden Recht nıchts geändert. Nur insofern lıegt C1iNe AÄnderung

VOT, als das Stratftmaß Abtreibung wesentlich herabgesetzt ı1STt Die Schwan-
SCIC selbst, die 61110 Abtreibung siıch vollzieht oder vollziehen läßt, steht ıcht
mehr der Androhung Von Gefängnis bis Zzur Höchstgrenze (von ahren)
nd ı schweren Fällen on Zuchthaus: S1C annn ach dem Entwurf des
Strafgesetzbuches NUur noch INIT Gefängnis bis rel Jahren oder MIiIt Strafhaft
bestraft werden $ 140); MIL Strafhaft dann, wenn die Täterin „MI1t
Schuld“ gehandelt hat ($ 48) un die Dauer der Strathaft beträgt CI Woche
(Miındestmafß) bis sechs Onaten (Höchstmaß,) ($ 47) In dieser Änderung liegt
C1NeE Möglichkeit schwierigen Fillen gerecht werden un die menschliche Not

würdigen, die der Tat getrieben haben annn

Wenn das Cue Strafgesetz bezug auf die ethische Indikation keine nde-
LUNS9 steht N Einklang MmMIiIt der Gesetzgebung der elsten Länder
Zugelassen 1ST die ethische Indikation 1LUTr Dänemark, Schweden, Finnland, DPo-
len, Argentinien, Brasılien, uba un Uruguay, WI1e den Verhandlungen der
Grofßen Strafrechtskommission testgestellt wurde. Es liegt also ach dem Urteil der
eisten Staaten eın Grund VOor, der ZuUur Freigabe NOTIgT Noch deutlicher wırd
daraus übrigens dafß CS siıch bei der Ablehnung der ethischen Indikation nıcht
ein Aufzwingen unverständlichen der unverstandenen Moral oder Sar Mo-
raltheologie handeln ann sollten sıch die Engländer oder Schweizer oder Hol-
länder oder Franzosen solchen Weltanschauungszwang wıirklich och nıcht
gewehrt haben? Da{fß der Bundesrepublik der Praxıs un den Ertah-
rungen der eisten Staaten, C1INE besondere Notwendigkeıit der Rechtsänderung
vorliege, eLIw2 der besonderen Häufgkeit VO  3 derartigen Fällen, die MI
dem bestehenden Rechte nıcht mehr behandeln sind annn auch nıcht behauptet
werden Auf der anderen Seıite stehen der Änderung des Rechtes die großen
Schwierigkeiten entgegen, die die praktische Gestaltung des Gesetzes hat WeNn CS

das, W as INa  } MT ıhm erreichen 111 erfüllen un trotzdem einıgermafßen den
Mißbrauch verhindern soll dem manche Bedrängnis uneheliche
ütter versucht seıin würden
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Der Recbtssc/aui.% durch das Grqndgesetz
Wie die Pflicht des Gesetzgebefs ZU Schutz des Lebensrechtes 1St, alßt sıch

ohl auch durch eine Überlegung nahebringen, die von dem 1im Grundgesetz enNnt-

haltenen Recht ausgeht. Es möchte scheinen, dafß der Gesetzgeber, der den $ 160
des Entwurfis, WwW1e lıegt, ZUuU geltenden Recht machen würde, sıch der Gefahr
9 eın (Gesetz erlassen, das als verfassungswidrig aufgehoben werden
könnte. dieser Gedanke, der mMIit der Vorsicht dargelegt se1in soll; die dem
Laien auf staatsrechtlichem Gebiet ansteht, jedem Eiınwand gewachsen 1St, bleibt
berufenem Urteıil entscheiden. Für den gegenwärtigen Zusammenhang genügt
der Hınweıis darauf, welche Mahnung Zurückhaltung schon VO den

Staatsleben tragenden Grundnormen kommt.
Im Grundgesetz Artıikel Absatz heißt SN „ Jeder hat das Recht auf Leben.“

das Wort „Jeder“ auch den Menschen VOT seiner Geburt einschließt, 1St ıcht
mit voller Sicherheit Wenn INan die Interpretation der Staatsrechtler be-
fragt, findet Inan gewichtige Namen, die miıt aller Bestimmtheit bejahen, da{fß das
Grundrecht auf Leben auch für das werdende Leben geschützt 1St. SO der Hand-
kommentar Z Grundgesetz VO @ Mangoldt un Er Klein!*; 1mM gleichen
1Nnn der Präsident des Bundesarbeitsgerichtes Nıpperdey®>, der jetzıge bay-
rische Kultusminister Maunz in seinem Lehrbuch des deutschen Staatsrechts!1®
und Fr Giese!?, Diese Interpretation 1St. ıcht unbestritten1® »} endgültig ware die

14 Das Bonner Grundgesetz, erläutert VO: V, Mangoldt, vermehrte Neubearbeitung von Fr. Klein Berlin-
Frankfurt 1955 Band, 186 „Das Recht aut Leben umfaßt auch das keimende, noch ungeborene Leben VO'

Augenblick der Empfängnis an.
15 NIPPERDETY, Die Würde des Menschen; 1n UMANN-NIPPERDEY-SCHEUNER, Die Grundrechte,

I1 Band Berlin » „Die Wür. des Menschen nach Art GG) kommt aber 1Ur dem ebenden Menschen
einschließliıch des Nascıturus Dazu Anm „Auch Art. Abs gilt für den Nascıturus.“

16 Deutsches Staatsrecht, neubearbeitete Aufl., München 1956, 92 „Die Entscheidung ber das
Leben (ın jeder Form, auch ber das ungeborene Leben) 1St danach dem Staat entzogen.“

17 Dem Urteil Gieses stiımmt der Neubearbeiter seiner Erläuterung des Grundgesetzes, Schunk, Richter des
Bundesverfassungsgerichtes (FR Grundgesetz für dıie Bundesrepublik Deutschland. Aufl 1960, 14)

Dagegen 1St Wernicke 1 Bonner Kommentar, aber, wıe W Mangoldt emerkt, „ohne überzeugende Be-
gründung“. Tatsächlich ll är die Ablehnung damıt begründen, dem Ungeborenen tehle „das wichtigste Merkmal
menschlicher Individualıität: das ‚Da-seın“, das Leben“ (zu Art. D I1 b); in 8! Art (2) wiederholt C} als
Träger VO:! Menschenrechten komme nur das Individuum (Einzelwesen, Person) in Betracht, aber der Ungeborene sel
„noch eın Einzelwesen“ Als ob das ınd im Mutterschoße iıcht „da se1l und lebe, als ob es nıcht eın sehr
bestimmtes Einzelwesen se1! Wenn er Sagl (zu Art 11 a), Inhaber dieser Rechte se1l „jedes (lebende) Individuum“,

1st doch damıt eben das formuliert; w as auch auf das ınd 1m Mutterschoß zutrıfit. Kern hält den verfé‚s-
sungsrechtlichen Schutz tür fraglıch, „da VO' keimenden Leben nıcht die Rede —  1St (ın EUMANN-NIPPERDEY-

Die Grundrechte 11, 59) Auch dieser Zweıtel 1St ıcht sehr begründet. Im Hauptausschuß des Parla-
mentariıschen Rates, 1n dem die Formuli:erung der Grundrechte festgestellt wurde, 1St ıcht arüber diskutiert worden,
ob das keimende Leben durch Art (2) geschützt werden solle; arüber herrschte, soviel Aaus den Protokollen ftest-
zustellen ISt, Übereinstimmung. Verschiedener Ansıcht ar INa NUuL, ob der Satz „Jeder hat das Recht aut Leben“
auch das keimende en inschlösse. Dr eebohm erklärte für dıe dafß nach ihrer Meinung das Recht auf Leben
„Nıcht unbedingt auch das keimende Leben“ umfasse, und tellte eshalb wiederholt den Antrag, 1m. Art einzufügen:
„Das keimende Leben wırd geschützt“, Dieser Antrag wurde schließlich abgelehnt, aber nachdem Trau Helene Weber
tür die CDU dargelegt hatte, ihre Fraktıon meılıne bei dem Recht auf Leben „das Leben schlechthin“ und sel der An-
sicht, daß der Schutz des keimenden Lebens darın enthalten sel, un nachdem Professor TIh Heuss erklärt hatte, R

stıiımme MItTt rau Dr. Weber übereiın, da{iß der Begriff des Lebens auch aut das keimende Leben ausgedehnt sel. Es 1STt
nach allem also doch ohl (mit V, ango. C: Wernicke) anzunehmen, daß nach der überwiegenden Meinung
derer, die mafßgebliıch den Artikel tormuliert haben, der Schutz des Grundgesetzes sıch auch auf das keimende Leben
erstrecken sollte und 65 datür ıcht nötig erschien, das keimende Leben ausdrücklich NCNNECN, da csS 1n der allge-
meınen Formulijerung eingeschlossen WAal.
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Frage NUur durch das Bundesverfassungsgericht: entscheiden. Man könnte 1ber
angesichts der ZUume1lst VO Deutung ohl MIt POSiIULven Entscheidung
rechnen Der Grund daß die Verfassung die vorstaatlichen, überpositiven Rechte
des Menschen erklären wollte, dieses Lebensrecht aber auch dem noch nıcht gebo-

Menschen zukommt würde doch auch die Waagschale tallen Gesetzt
also, Art SC1 verstehen, ann der Gesetzgeber ZWar beschränkend das
Lebensrecht eingreıifen, da der Absatz speziellen Gesetzesvorbehalt ent-
hält. ber WECNN VON dieser Möglıichkeit Gebrauch macht, „mu ß das Gesetz das
Grundrecht Angabe des Artikels nennen“ (Art 19 Abs Diese Vorschrift
1ST 160 des Entwurfs nıcht ertüllt. Sıe müfßte aber ertüllt 5C enn 160
triıfit. GCUue Regelung, 1e 1 bisher geltenden echt nıcht enthalten ı1STt Durch
S1Ee oreift der Staat ZWAar nıcht selbst direkt ı keimendes Leben ein (wıe eLtwa durch
C1MN (Gesetz das Tötung der Leibesfrucht AaUus eugenischer Indikation vorschriebe)
ber (1 g1ibt andern gesetzlıch die Freiheıit, N bestimmten Fiällen ach CISCNCHMM
Ermessen tun Er erklärt die Tötung werdenden Menschen
Voraussetzungen für gerechtfertigt obwohl Ss1Ee das Grundgesetz SC-
sicherte echt auf Leben verstößst, un beauftragt Gerichte, Hınblick auf
die erwartende Tötung werden un C416 ıhrer gesetzlichen Vorausset-
ZUNgCN schaffen.
s 1SE NUr einNne Formvorschrift die das Grundgesetz xibt Man brauchte NUur die

Erwähnung des Grundrechtes einzufügen, den Mangel beheben. ber die
Vorschrift 1ST C1NEC der Sicherungsmaßnahmen, dıe den tatsächlichen Schutz der
Grundrechte gewährleisten sollen, SOWEIT das Grundgesetz dafür Sorge tragen
annn S1e 1ST dem Gesetzgeber doch eben darum zwıngend auferlegt, daß sıch
der Bedeutung SC1NC5 Schrittes voll bewußt werde Cn greift ein echt CIN, dessen
Garantıe ZUur Grundlage unserer staatlıchen Gemeinschaft gehört Er mu N aus-

drücklichbdafß Wesentliches rührt Das ann B NUr Lun, WENN
iıhn Gründe 27zu nOotL1geN, deren Gewicht sıch iıcht entziehen annn

uch WEeNN diese Überlegung staatsrechtlich ıcht schlüssig SCIN sollte, bleibt die
Tatsache, daß IN Beschränkung des Rechtsschutzes für das keimende Leben
mittelbar die Pflicht des Gesetzgebers berührt, die nach dem ınn des Grundgesetzes

1STE:! die Garantierung der unabdingbaren Menschenrechte. Darauf nach-
drücklich hinzuweisen, erscheint für alle als geboten, denen die Wahrung des
Rechts un die Erhaltung klaren Rechtsbewußtseins ı unserem olk ernste

dorge ıSE

Deichbruch Recht

Man könnte der 160 empfehle sich gerade dadurch daß den all
SC1INer Anwendbarkeit umschreıbt un CINSFENZT un dafß diese Rechtsklar-
eit besser 1STt als der geESCENWarLISE Zustand dem verhüllt un verschwiegen
der Mehrzahl der vorkommenden Fälle Ja doch schon veschieht W as ZWar SC
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das geltende Recht, ber nach dem Wıillen derer ı1ST, die die S1ituatio ertrag-
ichsten un unauffälligsten lösen können glauben. Mag das SCIN, das Abtrei-
bungsverbot -wiırd iıcht NUr aus diesem, sondern auch Aaus andern, auch Aaus Sanz
minderwertigen Gründen oft verletzt ohne da{fß staatliche Macht br hindern oder
bestraten annn Der Einwand der größeren Rechtsklarheit 1ST gewiß für diejenigen
bestechend, denen die Sauberkeitder Gesetztechnik Herzen liegt. ber geht,

glauben WIT, der Wirklichkeit vorbei.
Was geschieht denn, WECNN 160 geltendes echt wird? In ZWAar

begrenzten, MIt Verfahrensregeln un Termıinen eingezaunten Fall wiıirdeC1in all-
Rechtsgrundsatz eingeführt, den CS unserm echt bisher ıcht sibt.

Scheinbar j1ST 7wischen der Schwangerschaftsunterbrechung AaUus medizinischer un
ALus ethischer Indikation eın großer Unterschied Unter entsprechenden, 7z1emlich
ähnlichen Vorsichtsmaßnahmen wird derselbe arztliche Eingriff für stratlos CI -

klärt ber WIL: LL1USSCH jer wiederholen, W 4s eiNem anderen Gesichtspunkt
Hınblick auf den Arzt un SCIMN Tuüun: ben ZESAZT wurde. Jetzt steht der recht-

lıche Unterschied ZUr Verhandlung, un der 1ST SCNAUSO zrofß W16 der ethische für
den Arzt Er 187 oroßß, daß INa  } ohne Übertreibung VO  — Deichbruch
Recht sprechen kann, WEeNN der Schritt VO der Freigabe der medizinı:schen der
Freigabe der ethischen Indikation wiırd.

Be1 der medizinıschen Indikation geht 6S Z Wartr auch C1in menschliches Pro-
blem EerNStEr, oft tragischer Art aber 6S betrifit eindeutig das arztliche Handeln
Der Arzt soll helten, das Leben der Multter retten, un kennt keinen anderen
Weg mehr. Wenn das echt 6S seiINCIMN Wıssen un (Jewissen überli(ßt diesen Weg

wählen wırd ZWar der R echtsschutz für das Kınd aufgehoben aber es geschieht
des Lebens willen, das der Arzt retiten 111 Es bleibt alles iınnerhal der Ziel-

SETZUNgGg des arztlichen TIuns un der dorge das Leben Diese Freigabe 1STt nıcht
ungefährlich auch darın wird schon die unbedingte Unantastbarkeit unschuldigen
Menschenlebens Punkt aufgegeben, un die Ausbreitung, die die medi-
zıinıschen Indikationen erfahren haben VO  $ der Rettung des unmittelbar gefährde-
ten Lebens der Mutltter auf die Sorge für die Gesundheitder Multter schon ein 1el

un mehr der Schätzung anheimgegebener Begriff!® 1ißt erkennen, WI1C

schwer 6sS 1ST; noch klar umschriebenen Tatbestand festzuhalten, Wenn

einma! die Unerschütterlichkeit Rechtsgrundsatzes aufgegeben 1IST.: Zur Ver-
meidung tiefen Mißverständnisses sel ausdrücklich betont, da{fß CS bei
Rechtsgrundsatz, WIC 1er geMEINT 1ST, icht 611 VO Menschen erdachtes oder
ZESELZLES Prinzıp geht un die bloße Konsequenz S11 TIGT Anwendung. Hıer
handelt c5 sich Rl Norm für menschliches Verhalten, die deswegen er-

brüchlich ı1ST, weiıl jedem Menschen SC11NC5 Menschseins un seiner Menschen-
würde wiıllen das echt aufsSC1H Leben verliehen ı1ST un jede Preisgabe der nbe-
dingtheit der Norm die Preisgabe menschlichen A4Sse1INs un Verletzung S$C1NES pCI-

Der Anm angeführte Text Z WIC SLTrCHNE diesem Punkte die evangelische nnere Miıssıon denkt
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önlichen Rech es uUutet.: Nıcht wird menschliches Schicksal untereC1ine abstrakte,
StarreNorm gepreißt, sondernes wird i die richtige Ordnung gestellt, ; derallein
der Mensch wahrhaft Mensch werden un bleiben ann.,

Wırd die ethische Indikation rechtlich freigegeben, geschieht Cin Einbruch i
den gyrundsätzlichen Rechtsschutz andern Stelle nd  1 1e] folgenschwe-

Weıse. Hıer wırd ein Menschenleben der freien Entscheidung anderer über-
lassen deswegen, weil «es andern, der Mutter, vielleicht auch ıhrer Famıilie, hart iIST,;
MIt SsSC1iNer Exıistenz fertigzuwerden. Menschliche Schwierigkeiten, C1inNne seelisch
drückende Aast werden als Grund anerkannt, sıch die Rechtsgemeinschaft
von Menschen zurückzieht un ıhn aufgibt, der lebt, gesund ıISU; die Mög-
lichkeiten SaNnzen Lebens VOrFr sıch hat Der Rechtsgrundsatz, der damit Neu

echt eingeführt würde, Ware also dieser, daß menschlicher Schwierig-
keiten anderer willen e1n Menschenleben preisgegeben werden darf Das wırd ı

160 anerkannt für CIN1SC umschriebene Fälle un bestimmten Be- + D

dingungen. ber N 1ST grundsätzlich anerkannt, daß unschuldiges Menschenleben
der direkten Verfügungsgewalt anderer anheimgegeben werden ann un seıin
Daseinsrecht gegenüber dem Wiıllen der andern keine ausschlaggebende Bedeutung
hat, WenNnn den andern 1 schwieriger Lage damıiıt geholfen WIr:  d. In schwieriger
Lage Dıie Sıtuation der Vergewaltigten 11ST schwer, aber 11ST S1e 1e] schwerer als
andere Lagen, denen Menschen furchtbar leiden können? Es wırd ein ınd
geopfert, das noch nıcht geboren ISE. Wırd INa  -} ıcht bald dahinterkommen, daß
zwischen dem iınd AA O)E der Geburt un dem Kinde ach der Geburt eigentlich
zeln großer Unterschied ist? 1le Probleme der soz1alen Indikation, Wenn 51C
einmal wieder brennend werden sollten, des Eingriffs nach Verführung VON Mäd-
chen bestimmten Alter, alle Forderungen ach Tötung mißbildeter
Kinder VOTL oder ach der Geburt, der verblödeten Alten, der unheilbar Kranken
finden den Rechtsgrundsatz, den KL Zzur „EOSsUngz: brauchen, i echt
schon VOT,. Miıt der ethischen Indikation wırd eingeführt, natürlich och verhüllt,
aber doch wirklich. Denn WEeNN nıcht oilt, WeNn 6S icht wahr ıIST, daß
Umständen das Lebensrecht Menschen angesichts der Notlage andern
ohne Schutz gelassen un sein Leben derVerfügung der anderen preisgegeben wer-

den darf, dann ı1ST der $ 160 unmöglich.
Man darf auch icht vVEergeSSCH, daß derselbe Grundsatz, da{fß „höherer Inter-

essen“ wiıllen Leben geopfert werden darf un dieses einRecht mehr hat, der
gröbsten un hemmungslosesten Form ı unserem Lande schon praktiziert worden
AST: Um sıch davon distanzieren, hat INa  3 die Todesstrafe Verbrecher, die
schuldig geworden sınd un ıhr Lebensrecht selbst verwirkt haben, Aaus unserem
echt gestrichen, EtZt handelt S sich schuldloses Leben, dessen Lebensrecht DC-
wıß ı1ST. Liegt nıcht ı un etzten Vergangenheit die dringende Warnung VOL
dem ersten un kleinsten Schritt auf dem Weg, dessen Ende rücksichtslose Mi(S-
achtung des Lebensrechtes AI angeblichen Notwendigkeiten der Politik der Parteı,
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\Albert Hartmann

&  (i  . \Albert Hartmam»; Y  Ö  des Volkes steht? Es ist nicth so sichef, dä.ßk in Aéutsc‚hen Mens"crhefinic‘ht immer  noch oder schon wieder die Bereitschaft lebt, gegebenenfalls konsequent Weiterzp-  gehen.  }  Menschliche Hilfe  Eine Frau, die schwerstes Unrecht erlitten hat und seelisch tief darunter leidet,  die ein Kind trägt, gegen das sich ihr ganzes empörtes Gefühl wendet, die demü-  tigenden Schwierigkeiten entgegengeht, die sie mit Angst kommen sieht, die viel-  leicht in der Gefahr ist zu verzweifeln, braucht Hilfe.  Ist es nicht erschreckend, daß einer großen Zahl von denen, die sich in diese Lage  hineindenken, offensichtlich auch einer großen Zahl von Frauen, kein anderer Ge-  danke kommt als der: die Frau braucht ja das Kind nicht auszutragen, dann ist ihr  geholfen. Es muß doch eine Mentalität da sein, aus der dieser Gedanke mit solcher  Leichtigkeit, wie selbstverständlich, auftaucht. Karl Barth hat sie beschrieben: „Es  ist einfach Tatsache: Gerade die gewissermaßen automatisch hemmende Einsicht,  daß es sich in der absichtlichen Schwangerschaftsunterbrechung unter allen Umstän-  den, und wie man diese auch deute, um eine zuvorkommende Tötung von Men-  schenleben handelt, scheint sich (an der inzwischen sich vertiefenden biologisch-  wissenschaftlichen Erkenntnis des Sachverhaltes vorbei!) in weitesten Kreisen ganz  eigentümlich verflüchtigt zu haben. Oder es wird eben weithin auch mit der Mög-  lichkeit bewußter Tötung umgegangen, als wäre sie irgendein anderes zur Hand  liegendes Auskunfts- oder Hilfsmittel in irgendeiner Verlegenheit, als ob es sich  um nichts mehr als um eine etwas peinliche Operation wie andere handle. Kurz:  «20  man kann, man tut das eben.  Die Hilfe, auf die man kommt, ist die: man bietet def gequälten Frau, die das  unschuldige Opfer gemeinen Verbrechens geworden ist, an und legt ihr nahe, nun  selbst die Mörderin ihres Kindes zu werden. Der Staat soll diese Ausflucht sank-  tionieren und durch eigenes Gesetz bedenkenlos machen, so daß der halbverzwei-  felten Frau der Schritt möglichst leicht gemacht wird. Dagegen sollte man nicht ein-  wenden, daß der Staat nichts anderes tut, als die Entscheidung der Freiheit der  Frau anheimgeben. In der Versuchung, in die sie durch ihre Lage geraten kann,  ist das Gesetz, das ihr die Abtreibung ausdrücklich erlaubt, das sehr verfüh-  rerische Angebot einer leichten Lösung. Der Gesetzgeber muß auch das bedenken,  wie sehr die Freigabe das sittliche Urteil verfälscht, indem die rechtlich gegebene  Freiheit in sittliche Erlaubtheit umgedeutet wird — und wie sehr das Gesetz dazu  dienen wird, noch mehr bei vielen die Scheu vor der kriminellen Abtreibung zu  mindern.  Die Hilfe, die der Frau angeboten wird, macht sie schuldig. Es scheint in der  heutigen Welt viel dazu zu gehören, daß einer noch einigermaßen ernst spürt, was  für Sokrates lebendige Weisheit war: es ist besser, Unrecht zu leiden als Unrecht  % K, BÄRTHL. Kirchliche Dozmatik I11/4; Zürich 1951, S. 475 £.  132  /des Volkes steht? Es 1St icht sicher, daß in 3éutschen Menséhen nicht immer
och ‚der schon wieder die Bereitschaft Jebt, gegebenenfalls konsequent weıterzu-gvehen.
Menschliche Hılfe

ine Frau:; die schwerstes Unrecht erlitten hat un seelisch tief darunter leidet,
die eın Kind tragt, das sıch ıhr SANZES empoOrtes Gefühl wendet, die emü-
tiıgenden Schwierigkeiten entgegengeht, die s1e MIt ngst kommen sıeht, die viel-
leicht iın der Gefahr 1St verzweıteln, braucht Hılfe

Ist c5 nıcht erschreckend, da{fß einer großen Zahl on denen, die sıch ın diese Lage
hineindenken, oftensichtlich auch einer grofßen Zahl VO Frauen, eın anderer (38e-
danke kommt als der die an braucht Ja das iınd nıcht auszutragen, dann 1ST ıhr
geholfen. Es MUu doch eine Mentalıtät da se1ın, Aaus der dieser Gedanke mM1t solcher
Leichtigkeit, W1e€e selbstverständlich, auftaucht. ar] Barth hat sS$1e beschrieben: SE
1St einfach Tatsache: Gerade die gewissermaßen automatisch hemmende Einsicht,
dafß N sıch 1n der absichtlichen Schwangerschaftsunterbrechung allen Umstän-
den, un W1e INan diese auch deute, eine zuvorkommende Tötung VO Men-
schenleben handelt, scheint siıch (an der inzwiıischen sıch vertiefenden biologisch-
wiıssenschaftlichen Erkenntnis des Sachverhaltes vorbei!) 1n weıtesten reıisen Sanz
eigentümlich verflüchtigt haben der N wird eben weıthin auch MIt der MOög-
ıchkeit bewußter Tötung umSCSanNsSCNH, als ware S1e ırgendeın anderes Z Hand
liegendes Auskunfts- der Hıltsmittel in irgendeiner Verlegenheit, als ob N sıch
um nichts mehr als eine peinlıche Operatıon w1e andere handle. Kurz:
mMa  } kann, man LUL das eben.

Dıie Hiılfe, auf die INnan kommt, 1St die INan biıetet der gequälten Frau, die das
unschuldige Opfter gemeınen Verbrechens geworden Ist: und legt ıhr nahe, NUu

selbst die Mörderin ihres Kındes werden. Der Staat soll diese Ausflucht sank-
tionıeren un durch eigenes (Gesetz bedenkenlos machen, daß der halbverzwei-
felten rTa”u der Schritt möglichst leicht gemacht WIr Dagegen sollte INan nıcht e1N-
wenden, daß der Staat nıchts anderes CUL; als die Entscheidung der Freıiheit der
rTau anheimgeben. In der Versuchung, in die s1e durch ıhre Lage geraten kann,
1St das Gesetz, das ihr die Abtreibung ausdrücklıch erlaubt, das csehr verfüh-
rerische Angebot einer eichten Lösung. Der Gesetzgeber mMu auch das bedenken,
W 1e csehr die Freigabe das sittliche Urteil verfälscht, indem die rechtlich gegebene
Freiheit 1n sittliche Erlaubtheit umgedeutet wird un W1e csehr das (Gesetz a
dienen wiırd, och mehr be] vielen die Scheu VOT der kriminellen Abtreibung
mindern.

Dıie Hılfe, die der TAUuU angeboten wird, macht S1€e schuldig. Es scheint in der
heutigen Welrt viel. dazu gyehören, dafß eıner noch einigermaßen spurt, W 45

für Sokrates Jebendige Weısheit WAar: CS 1St besser, Unrecht leiden als Unrecht
20  20 Kirchliche Dogmatik Zürich 1951, 475
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tun Von dem, W Aas eın g1äubiéér Christ, evan£;elisch oder katholisch, AzZzu Zu
hätte, W as solche Schuld bedeutet, braucht nichts DSESARL werden. Ange-

fügt werden mag aber eine Mıtteilung, die eıne Psychotherapeutin ber ıhre Er-
fahrungen yemacht hat, auch WENN andere Psychotherapeuten die Allgemeinheit
solcher Erfahrungen bestreiten. S1ie weılısen aber doch wenıgstens darauft hin, 1n
welche seelische Not die nahegelegte Hılfe führen ann: A S liegen vielfältige
tierenpsychologische Erfahrungen darüber VOT, daf(lß ede Schwangerschaftsunterbre-
chung, auch 1e VO der rau gewünscht wurde, un auch eım Vorliegen DEr
setzlıch anerkannter Indikation, ein schweres, häufig zunäghst unbewulfßtes Irauma
darstellt. Die spatere Auseinandersetzung 1n einer, Umständen gerade
verborgener psychischer Folgen der Unterbrechung, nötıg gewordenen Behandlung
zeigt, daß der Konflikt LU peripher durch die eventuelle Strafbarkeit der Hand-
Jung verursacht wırd. In den seelischen Tiefenschichten der rau die Von Zweck-
mäfßigkeitsgesichtspunkten, auch Von gesundheitlichen Erwägungen icht erreicht
werden wırd auch die gesetzlich zulässige Schwangerschaftsunterbrechung als
schwere moralische Schuld empfunden. Ich kenne mehrere Fälle, in denen gC-
rade das legale un medizinisch inwandfreie Vertahren der Unterbrechung mıt
2Zzu beigetragen hat, daß die durch die Unterbrechung verursachten Schuldgefühle
verdrängt werden un sich in schweren neurotischen Erkrankungen manıtestieren
konnten, die ann 190088 durch bewußte Verarbeitung der Schuld behoben ar den
konnten.“21

Die Fragwürdigkeit der Hılfe, die der rau angeboten wırd, wenn INan T le-
gal die Wahl freig1bt, sıch AaUus der augenblicklichen Bedrängnis durch die Unterbre-
chung befreien, liegt auch darın, daß S1e eben durch diese Möglichkeit 1Ur noch
in der Ablehnung des Kındes bestärkt wiırd, die als Reaktion auf das Schreck-
liche sehr-verständlich 1SEt. Ihr Blick wırd Aixiert aut diesen Ausweg, der Sie
schuldig macht un aut die Dauer (1 belastet.

Dıie menschliche Hılfe, die die rau nötıg hat und die ıhr geboten werden
könnte, müfßte gerade darın bestehen, ıhr ber diesen Auftfstand ihres Gefühles DEn
C das iınd hinwegzuhelfen. Nachdem S1e menschlich mitfühlender Füh-
LUNS die Not durchgestanden hat, ann N sehr ohl Se1N, da{ß andere (:
tühle in ıhr wach werden, wenn sie langsam das ınd nıcht als etwas Fremdes CIM PD-
findet, das iıhr gewaltsam aufgezwungen worden ist, sondern als ıhr eigenes leben-
dıg spurt. Es 1St auch nıcht VOFauUSZUSagCH, ob die rau nıcht nach der Geburt doch
noch eın müutterliches Verhältnıis ıhrem Kinde Aindet

Neben dem Beistand, den S1e in dieser Lage auch der vielleicht schweren
Belastung ihrer Beziehungen Famılie un Umweltrt braucht, scheint dieses heson-

Jutta V, GRÄVENITZ, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie un 'fiefenpsychologie‚ 1N:! Gut-
achten un: Stellungnahmen zu Fragen der Strafrechtsretorm MI1t rztlichem ANS!  ag onn 1958, 115 Am gleichen
(Drt 102 indet sıch eine Kritik der Bemerkungen der Frau P Grävenitz In der Stellungnahme dre Deutschen
Gesellschaft für Psychotherapie und Tiefenpsychologie Mitscherlich).
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ob sie ıhr inders notwendig C es mufß ihre freıie Wahl gestellt bleib
cselber pflegen und erziehen will,W1e es sıch der Mutter zukommt, der ob S1C,

der seelischen oder so71alen Unmöglichkeit sich azu entschließen, 65 andern
ZUr Pflege überlassen MmMu Hıer hat die freie Wahl die INan CIH®e Ent-
scheidung ber Leben un 'Tod des Kindes verkehren dürfen, iıhren Jlegitimen
Ort Die werdende Multter soll VO  ; Anfang W15S55S5CH, daß ihr jedem Fall die
Wege geebnet werden. Das annn ıhr schweren eıl ıhrer Sorgen nehmen.

Hıer braucht ber die Möglichkeiten echten menschlichen Beistandes, den S

Frau verdient un hat der schweres Unrecht begangen worden 11STt 1Ur

WEN1ISCH Zügen gyesprochen werden. Es mußte aber nachdrücklich darauf hin-
werden. Wenn In2  $ ernsthaft versucht VO  3 dieser Seite das Problem

anzugehen, sieht manches anders AauUs, als 6S den Diskussionsäufßerungen gewöÖhn-
lıch dargestellt WIr Sıcher mu{ die persönliche Freiheit der Tau gewahrt un
yeachtet leiben. ber die Freiheit, VO  3 der man tast allein gyeredet hat, 1St Ce1iNe

Freiheit die 6S sittliıchem ınn nıcht o1bt un die ınn des pOoS1ULVeN
Rechts verstanden, 1e] einzuwenden 1STt die Freiheit ber Leben oder Tod des
CIgCNCN Kindes entscheiden. Wer überzeugt IST, daß der Mensch nıcht berechtigt
1ST, die Tötung andern frei wählen, sıch VO  3 ıhm befreien, annnS solcher Wahl NUur Mißbrauch menschlicher Freiheit sehen. Di1e Freiheit,
der die rau geführt werden mußß, die den seelischen Fesseln leidet, ı1in die S1C

das ıhr begangene Verbrechen geschlagen hat 1ST die Freiheıt, das Geschick das
ihr, menschlich nıcht begreiflich auferlegt worden 1STt iınnerlich tragen, daß
ihr Tiefstes un Persönlichstes daran ıcht zerbricht sondern geläutert daraus her-
vorgeht. Dazu 1STt je] verstehende Hıltfe 18., ber S1C 1ST nıcht unmöglich, un
das eigentliche menschliche Problem solchen Falles Wallc, WIC der (Z6=
schändeten solche Hılfe zugeführt werden kann.

Eın Vorschla®s
Wofür die Mehrheit des Bundestages eintreten wiıird 1ST icht vorauszusehen. Die

Meınungen sind cehr geteilt. Sollte N SCIMN, da{fß sich der Bundestag der Mehr-
zahl SCINCLT Mitglieder für die Freigabe der ethischen Indikation entscheidet bliebe
noch überlegen, für dasel auch manche von denen bereit sSeinNn

können, die übrigen überzeugt sind Tl dieser Lage die Freiheit der
Entscheidung ber das Leben des Kindes zusprechen sollen.

Nach em Gedanken des 160 müßte sıch die Trau Frist VOo  , CIN1ISCH
Wochen: VO dem Zeitpunkt A da S1e die Sicherheit ber ıhre Schwangerschaft
erhalten hat, kurzer Zeıt ZU®: Anzeıge entschließen, un der Eingriff muß VOTLT

Ablauf Von ungefähr rel onaten ach der Empfängnis vollzogen werden. UÜber
die SCENAUCTIECN FEristen 1ST lange beraten worden: S1C lassen sıch nıcht wesentlich

134



24
Ta

IM  IM

hinausschieber Di Zei Sst dieFrau die schlimmste, ınter denErschütterun-
sChdes Erlebten un der nNneu entstandenen Angst des Kommenden: ganz abge-
sehen} der Gefühlslage, die schon den gewöhnlichen Umständen die EerStie
Monate der Schwangerschaft beschweren ann.

In dieser Lage MUu die Ta‚entscheiden, ob S1IC ihr ind austragen der
111 Wenn e die Tötung gewähltArı112 Sıtuatlon, 11N der S1C sich spater
vielleicht selbst iıcht wiıederzuerkennen VeErmMag, kann das ZUur Ursache CINCS Leides
werden, e N ıhrem SanNzZCH Schicksal das schwerste tür S1C 1ST Wenn Man schon

großen VWert darauf legt da{fß die Ta die Freiheit CISCHCF Wahl haben oll
annn tolgt doch daß INa  3 auch alles tuL, ıhr freie Wahl möglich ZU machen.
Dazu würde gehören, dafß ihr beide Alternativen rechten. Lichte erscheinen. In
ıhrer Sıtuation liegt doch eiNe Gefahr. Vielleicht wird S1C en angebotenen Weg
der kurzschlüssigen Lösung MItTt solcher Gewalt erleben, dafß sıch ihr die andere
Möglichkeit 4208 iıcht hinlänglich Um wirklich wählen können, braucht
S1Ee C111 verstehende Hiılfe, die ıhr VOrLr allem die Angst VOr der Zuknuft m und
ıhr Z  1  > WI1e S1C, ohne Y ınd toten INUSSCH, Weg gehen kann, der iıhr
erträglich erscheint.

Das ergibt S1C| doch ohl AUS dem Gedanken des Gesetzes. Es geht ber das reinNn

Strafrechtliche hinaus, aber es 1ST eingeschlossen, wenn die Begründung Aaus der
Freiheit Mndı ihrem menschlichen Zusammenhang gesehen WIr  d.
SO müfßte schon ı (zesetz Kl Weg gefunden werden, jeder Frau ı dieser Lage die
Hiılfe zuzusichern, die S1C für ıhre freie Entscheidung braucht. Daserscheint ıcht
unmöglıch. Das (zesetz sieht (C1inNn Verfahren VOTL, dem das Gericht feststellt, ob
die Voraussetzungen der ethischen Indikation vorliegen. Zwischen der ersten

Anzeıge bei der zuständıgen Behörde un dem Beschluß des Gerichts lıegt eine DEC-
Zeıit In dieser Zeıt mü{fßte die Tau C Beratung erhalten, die ZzUm Beispiel

D

VO  } alteren, erfahrenen Fürsorgerıin übernehmen WAare., Diese hätte die
Aufgabe, die rau sich ber ıhre Lage aussprechen lassen un ıhr alle
Möglichkeiten, VOTL allem ı bezug auf die Zukunft des Kindes, darzulegen. Wenn
die Person der Helterin gur gewählt ıIS6 un s wird sicher nıcht schwer SC1IN, eE1iNE

solche den Fürsorgerinnen finden, ware damit C1IHE menschliche Hıltfe B
währt.Sie würde 6S der Yrau möglich machen, ı größerer uhe un Freiheit‘sıch

entschließen oder den ersten Entschlufß der S1IC ZUr Stellung des Antrags geführt
hat überprüfen. Dasselbe würde für den antragsberechtigten gesetzlichen Ver-

®treter gelten. Im (zesetz brauchte 1Ur C1MNn Absatz auszusprechen, dafß das Gericht
seinen Beschlufß rechtskräftig iıcht fassen kann, bevor die Beratung mM1ıt VO

entsprechenden Stelle benannten Helterin stattgefunden hat Im übrigen annn
jer fien bleiben, WI1Ee diese, W1e€e 1s5 scheint, durch den Ernst des rage stehen-
den Entschlusses menschlich geforderte Hılfe ı Gesetz selbst der 65 ergänzend
geordnet wird.
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Eın anderer Vorschia’g

Nıcht 1St r der 7Zweck des dargelegten Vorschlags, die Annahme des $ 160 Zzu
erleichtern: möchte 1Ur dıe Aufmerksa_mkeit darauft lenken, daß das Gesetz,
WEeNN der Gesetzgeber ıhm siıch entschließen sollen glaubt, den ıhm zugrunde
lıegenden Gedanken schärfer fassen un die Freiheıit, die MNa  za auf diese Weıse
schützen wiıll, 1n ıhrer SAaNZCH menschlichen Realität nehmen müßte, mit den Vor-
AauUSSCIZUNSCNH, dıe einer freien Wahl gehören. Damıt dürften weniıgstens 1n Man-

chen Fällen icht gewollte, bedauernswerte Auswirkungen der gesetzlichen TEe1-
yabe der ethischen Indikation verhütet werden können.

Darüber hınaus 1St aber doch och anderes überlegen. Dıie Frage,
die 6S sıch 1n Wahrheit handelt, 1St dadurch 1ın eın bedenklich eingeengetes (5e-

sıchtsteld gEraten, daß INn  , S1e immer NUr VO Strafrecht her sieht. Lassen WIr
doch einma] diese Seıte der Sache die nıcht die wesentliche iSt. auf sich beruhen,

MI1t der gebotenen Unbefangenheit des Blicks fragen können, WAS enn
eigentlich die Aufgabe iSt; die der Gesetzgeber nach Wunsch und Willen des ZAan-
zen Volkes, das darın ein1g 1St, lösen soll Dıiıe Rechtsgemeinschaft 0l einen Weg
finden, auf dem einer einem geschehenen Unrecht schwer leidenden Trau gehol-
fen un nıcht VO Leid zugefügt wiırd. Das 1STt nıcht eın strafrechtliches Pro-
blem, sondern dıe Frage, W d4s INan tun kann, damıt das strafrechtliche Problem
Bar nıcht entstehrt. Eınen solchen Weg S1ibt es wohl, un falls CS notwendig erscheint,
annn SQ gesetzlich festgelegt werden. Es genugt, den Grundgedanken umreißen.

Der Gesetzgeber soll] verhüten, daß eine Trau durch ein Sıttlichkeit, Recht
und Gesetz ıhr begangenes schweres Verbrechen in eine Not gerat, die S1e
dem verzweıtelten Ausweg drängen könnte, das Leben vernichten, das S1e
ıhren Wıillen 1mM Schoße tragt. Deshalb wiıird ıhr rechtlich zugesichert, da{fßß die Not
behoben wird, SOWeIlt miıt menschlichen Mitteln das aın ıhr geschehene Unrecht
wiedergutgemacht werden AaAnnn Sie hat das Recht, die Hıiılte der Einrichtungen
der öffentlichen oder en Wohlfahrtspflege 1n Anspruch 'zu nehmen, und dıe
Sorge für das Kınd ann S1e denselben Stellen anvertrauen, WECNN s1e das Lun 3111
Wiıe immer, un MIt Recht, entrustet abgelehnt worden iSt, dafß bei der Wahl ZW1-
schen Todes- un Freiheitsstrafe dıe Kostenfrage eine Rolle spielen dürfe, ware
E 1er noch 1e] unwürdiger, eın Menschenleben gefährden, weil die öftentliche
Hand die Kosten der Geburt un des Unterhalts eınes Kındes icht tragen
wollte??2. Darüber hınaus so]] eline Helferin bestellt werden, die der seelisch leiden-
den Tau solange beisteht, bıs S1e die Folgen des erlittenen Unrechts überstanden

\ hat Mißbrauch dieser für den Fall erlittenen Unrechts angebotenen Hılfe 1St nıcht
mehr befürchten als bei 160 auch: aber VO  3 einer iırrıgen Entscheidung hängt
jer nıcht die das (zesetz vollzogene Tötung e1nes Menschen ab

Dabei 1St nıcht BCeSABT, daß ımmer die öffentliche and ın Anspruch genommen würde. In manchen Fällen
könnte das ınd wohl auch durch Adoption in eine Famıilie agfgenommen werden.
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Z e;'tberiébtF  ‚ Ze?tbejrzé:l  ‚ Wäre Ve‚s' nicht‚ möglicli; auf diesefin Wege zu einer Lösung iu gglé.ngen‚ die igei'echt'  und menschlich annehmbar erscheint? Dann wird der Gesetzgeber gar nicht in die  Situation gezwungen, in der er entscheiden muß, ob er es verantworten kann, im  Namen des Volkes und des Rechtes die Tötung eines werdenden Menschenlebens,  zu der kein ärztlicher Notstand zwingt, durch Gesetz als rechtmäßig zu erklären  und etwas zurückzunehmen von dem ernsten Bekenntnis, das die Bundesrepublik  zum Lebensrecht jedes Menschen abgelegt hat, nachdem im Namen des deutschen  Volkes so schrecklich gegen Recht und Leben von Millionen gefreyvelt worden war.  ZEITBERICHT  Das Konzil in der Sicht der ,;Time“ — Hochschulen in Polen — Brasilien — Braut-  kurse in Marokko  Das Konzil in der Sicht dér „ Yıme“  „Time“ vom 5. Oktober 1962 widmet einen 15-Spalten-Artikel dem Konzil und bringt als Um-  schlagbild den Papst. Der Artikel ist nicht gerade freundlich gehalten, zeugt aber von großem  Interesse und einem vorzüglichen Informationsdienst. Bemerkenswert ist, was die große ameri-  kanische Zeitschrift über die Gegenstände zu berichten weiß, die auf dem Konzil voraussichtlich  behandelt oder beschlossen werden: 1. Daß die Bischöfe in ihrer Gesamtheit ebenso unfehlbar  seien wie der Papst. Time meint, dadurch würde für die Protestanten die „uneingeschränkte“  päpstliche Unfehlbarkeit weniger anstößig. 2. Neueinteilung von Diözesen, namentlich Verminde-  rung der vielen italienischen und Aufteilung einiger übergroßen Sprengel. 3. Gleichmäßigere Ver-  teilung der Priester. Die Bischöfe sollen auch über die exemten Orden verfügen können. Time  meint weiter, Dominikaner und Jesuiten (warum gerade diese zwei?) würden sich dem heftig  widersetzen. 4. In der Liturgie wird das Latein nicht abgeschafft werden, aber den Bischöfen wird  gestattet werden, solche Teile wie Epistel und Evangelium in die Landessprache zu übersetzen  (gemeint ist wohl: den eigentlichen Lesegottesdienst in der Landessprache zu halten; denn vorge-  lesen werden diese Teile ja längst überall in der Landessprache). Das Brevier soll radikal verkürzt  werden. In den Missionsländern sollen mehr Landesbräuche in die Liturgie aufgenommen werden,  etwa bei Taufe, Hochzeit und Begräbnis. 5. Für das Verhältnis zu den Nicht-Katholiken soll das  Dogma von der „alleinseligmachenden Kirche“ gemildert (broadly interpreted) werden: „Das  Konzil wird vyielleicht durch eine Erklärung über die Kirche als mystischen Leib Christi die nicht-  juristische Seite des Katholizismus betonen und näher erklären, inwiefern alle Christen und selbst  Ungetaufte, die guten Glaubens sinfld‚ mit der sichtbaren römischen Kirche verbunden sipd. 6. Ehe.  157Wäre CS nicht möglich, auf diesem Wege einer Lösung Zu gglängen‚ die gerecht
un menschlıch annehmbar erscheint? Dann wiırd der Gesetzgeber Sar nıcht 1n die
Sıtuation CZWUNSCNH, in der entscheiden muß, ob es verantworten kann, 1mM
Namen des Volkes un des Rechtes die Tötung eiınes werdenden Menschenlebens,

der eın arztlicher Notstand ZWingt, durch Gesetz als rechtmäßig erklären
un zurückzunehmen VO  a} dem ernstien Bekenntnis, das die Bundesrepublik
7A58 Lebensrecht jedes Menschen abgelegt hat, nachdem 1m Namen des deutschen
Volkes schrecklich echt un Leben VO  e} Miıllionen gefrevelt worden WAar

ZE

Das Konzıil in der Sıcht der ‚;Time“ Hochschulen 1n Polen Brasilien Braut-
kurse 1n Marokko

{)as Konzıil ın der Sıcht der ME

„Time  « VO: Oktober 1962 widmet einen 15-Spalten-Artikel dem Konzil und bringt als Um:-
schlagbild den Papst Der Artıkel 1St nıcht gerade freundlich gehalten, u ber VO  3 großem
Interesse und eiınem vorzüglichen Intormationsdienst. Bemerkenswert ISt, W as die große amer1-
kanısche Zeitschrift ber die Gegenstände zu berichten weıß, die auf dem Konzil voraussıchtlich
behandelt der beschlossen werden: Daß die Bischöfe 1n ihrer Gesamtheit ebenso untehlbar
Seien W1e der Papst. 'Lıme meınt, dadurch würde für die Protestanten die „uneingeschränkte“
päpstliche Untfehlbarkeit weniıger anstößig. Neueıinteilung VO  3 Diıözesen, namentlich Verminde-
rung der vielen iıtalıenischen und Aufteilung ein1ger übergroßen Sprengel. Gleichmäßigere Ver-
teilung der Priester. Die Bischöte sollen auch ber die exemten Orden veriügen können. Lıme
meıint weıter, Dominıiıkaner und Jesuiten (warum gerade diese ZWe1?) würden sıch dem heftig
widersetzen. In der Liturgie wırd das Latein nıcht abgeschafft werden, ber den Bischöten wird
gyestattet werden, solche Teile w1e Epistel und Evangelium 1n die Landessprache übersetzen
(gemeınt 1St wohl - den eigentlichen Lesegottesdienst 1n der Landessprache halten; enn gC-
lesen werden diese Teile ja längst berall 1n der Landessprache). Das Brevıer oll adıkal verkürzt
werden. In den Missionsländern sollen mehr Landesbräuche 1in die Lıturgie aufgenommen werden,
LWa bei Taufe, Hochzeit und Begräbnis. Für das Verhältnis den Nicht-Katholiken ol das
Dogma VO  3 der „alleinseligmachenden Kirche“ gemildert (broadly ınterpreted) werden: „Das
Konzıil wird vielleicht durch ine Erklärung über die Kırche als mystischen e1b Christiı An N:  cht-
Juristische S des Katholizismus betonen und näaher erklären, inwietern alle Christen und selbst
Ungetaufte, dıe Glaubens sind, miıt der sichtbaren römis  en Kırche verbunden Ehe
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